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Der Life Cycle beschreibtden Idealzustand der Informationsverwaltung.Er geht davonaus, dass die
laufenden Geschäfte/Dossiers(1. Phase) in einer LaufendenAblagegeführtwerden.Sämtliche
abgeschlossenen Geschäfte/Dossierswerden in die Ruhende Ablage (2. Phase) überführtund bleiben
dort,bis die gesetzliche oder interne Aufbewahrungsfristabgelaufen ist. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristfindet die archivische Bewertungstatt.Der archivwürdige Teil der bewerteten
Unterlagen wird ins Archiv (3. Phase) überführt.



Neuorganisation der Ablagen und des Archivs bei Einführung eines neuen 
Aktenplans
Ausgehend vom Life Cycle schlägtdas Staatsarchiv bei Einführung eines neuen Aktenplans folgendes Vorgehenvor. Je
nach Ausprägungder Informationsverwaltung sindauch Varianten möglich undsinnvoll.

Struktur mit bisherigem Aktenplan

Laufende Ablage
nach bisherigem
Aktenplan (1)

Ruhende Ablage
nach bisherigem
Aktenplan (2)

Archiv der Gemeinde X 
nach bisherigem 
Aktenplan/Archivplan (3)

LaufendeAblage 
nach neuem 
Aktenplan (4)

RuhendeAblage (5), bestehend aus zwei
Teilen:

Archiv der Gemeinde X (7), bestehend aus
verschiedenen Teilen (Beständen):

Bestand 1 
Gemeindebehörden 
und Verwaltung ab 
20XX [Einführung 
neuer Aktenplan ff], 
Struktur neuer 
Aktenplan

Bestand 2 
Gemeindebehörden
und Verwaltung 
[Jahrgang ältestes 
Dokument]-
[Einführung neuer 
Aktenplan], Struktur 
bisheriger
Aktenplan

RuhendeAblage 
nach neuem 
Aktenplan (6)

Ruhende Ablage
nach bisherigem
Aktenplan (2)

Aufbau der Ablage und Archivstruktur mit neuem Aktenplan



Vorgehen
1.

2.

Abgeschlossene Geschäfte,die sich in der Laufenden Ablage (1) befinden, werden in die Ruhende Ablage (2) überführt.

Sämtliche verbleibendenGeschäfte/Dossiersaus der LaufendenAblage (1) werden in die neu geschaffeneLaufende
Ablage (4) überführt.Die neue LaufendeAblage (4) wird nach neuem Aktenplan strukturiert (Basis Musteraktenplan des 
Staatsarchivs).
Link Musteraktenplan

Aus dem bisherigen Archiv (3) wird ohne Umstrukturierung neu ein Bestand (Bestand 2) desneuen Archivs
der Gemeinde.

Die Geschäfte/Dossiers,die sich in der Ruhenden Ablage (2) befinden und deren Aufbewahrungsfristenabgelaufen sind, 
werden ausgesondertund bewertet. Archivwürdige Dossiers werden in den Bestand 2 des Archivs (7) überführt.Nicht 
archivwürdige Geschäfte/Dossierswerden vernichtet.

Die Geschäfte/Dossiers,die sich in der Ruhenden Ablage (2) befinden und deren Aufbewahrungsfristennoch nicht 
abgelaufensind, werden mit der bestehendenOrdnung als separater Teil (2) in die neue Ruhende Ablage(5) überführt. 
Periodisch findet eineAussonderungaus dem separaten Teil (2) der RuhendenAblage (5) und Überführung ins Archiv (7) 
in den Bestand 2 gemäss Punkt 4 statt.Sobald sämtliche Aufbewahrungsfristenabgelaufensind,kann derseparate Teil
(2) der RuhendenAblage (5) aufgehobenund der Archivbestand 2 definitiv abgeschlossenwerden.

Die abgeschlossenen Geschäfteaus der Laufenden Ablage (4) werden in die Ruhende Ablage nach neuemAktenplan (6) 
überführt.

Sobald die Aufbewahrungsfristender RuhendenAblage nach neuemAktenplan(6) ablaufen, werden die Unterlagen
bewertet und der archivwürdige Teil wird in den neuenArchivbestand1 überführt.

3.

4.

5.

6.

7.

https://www.zh.ch/de/politik-staat/wie-behoerden-informationen-verwalten.html#-775836945


Beratung und Kontakt

Bei Fragen betreffend die Neuorganisation der Aktenablagen und der Archive bei der Einführung eines neuen Aktenplans steht 
das Staatsarchiv gerne zur Verfügung. 

Staatsarchiv Kanton Zürich

Bereich Gemeindearchive

Winterthurerstrasse170

8057 Zürich

Telefon:043 258 50 10

E-Mail: staatsarchivzh@ji.zh.ch

mailto:staatsarchivzh@ji.zh.ch

